
Verkehrsberuhigter Bereich Forderung UDV

Einsatzgebiete auf allen Straßen

Verkehrszeichen keine Kennzeichnung erforderlich

Gestaltung Mischverkehrsfläche

Beteiligungsverfahren in der Regel nicht immer in der Regel

Verkehrsbelastung bis 4.000 Kfz/Tag keine Vorgabe

zulässige. Geschwindigkeit keine Beschränkung maximal 30 km/h

Vorrangregelung Rechts-vor-Links, Fußgängervorrang Rechts-vor-Links Rechts-vor-Links

i.d.R. entbehrlich keine wo für die Sicherheit erforderlich

Parkregelung in gekennzeichneten Flächen keine Parken nicht erlaubt

Kinderspiel auf Fahrbahn überall erlaubt nicht verboten verboten

Quelle: UDV, Unfallforschung der Versicherer

Gegenüberstellung Verkehrsberuhigter Bereich mit Shared Space und Forderungen der UDV

Shared Space

Straßen mit überwiegender 
Aufenthaltsfunktion

Straßen mit überwiegender 
Aufenthaltsfunktion

Kennzeichung

Mischverkehrsfläche, 
geschwindigkeitsmindernde Maßnahmen

sichere Gehbereiche und 
Querungsstellen, 
geschwindigkeitsmindernde Maßnahmen

bis 8.000 Kfz/Tag, kaum LKW, 
viele Fußgänger/Radfahrer

Schrittgeschwindigkeit 
(7 km/h)

Verkehrszeichen/
Ampeln/Markierungen
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